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-  1  -SYNOPTISCHE DARSTELLUNG

Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen 
und Ausländer  
und über die Integration
(Ausländer- und Integrations-
gesetz, AIG)
Unzumutbarkeit des Vollzugs 
der Wegweisung)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in den Bericht der 
Staatspolitischen Kommission des 
Nationalrates vom … 20261  
und in die Stellungnahme des Bun-
desrates vom … 20262,
beschliesst:

1		 BBl 2026 …
2		 BBl 2026 …
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I

Das Ausländer- und Integrationsge-
setz vom 16. Dezember 20053 wird 
wie folgt geändert:

Art. 83 Abs. 4

4 Der Vollzug kann für Ausländerin-
nen und Ausländer unzumutbar sein, 
wenn sie wegen Krieg, Bürgerkrieg, 
allgemeiner Gewalt oder medizini-
scher Notlage im Heimat- oder Her-
kunftsstaat konkret gefährdet sind. 

3		 SR 142.20

Art. 83	 Anordnung der vorläu-
figen Aufnahme

1 Ist der Vollzug der Wegweisung 
nicht möglich, nicht zulässig oder 
nicht zumutbar, so verfügt das SEM 
die vorläufige Aufnahme.
2 Der Vollzug ist nicht möglich, wenn 
die Ausländerin oder der Ausländer 
weder in den Heimat- oder in den 
Herkunftsstaat noch in einen Dritt-
staat ausreisen oder dorthin gebracht 
werden kann.
3 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn 
völkerrechtliche Verpflichtungen der 
Schweiz einer Weiterreise der Aus-
länderin oder des Ausländers in den 
Heimat-, Herkunfts- oder in einen 
Drittstaat entgegenstehen.
4 Der Vollzug kann für Ausländerin-
nen oder Ausländer unzumutbar sein, 
wenn sie in Situationen wie Krieg, 
Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und 
medizinischer Notlage im Heimat- 
oder Herkunftsstaat konkret gefähr-
det sind.
5 Der Bundesrat bezeichnet Heimat- 
oder Herkunftsstaaten oder Gebiete 
dieser Staaten, in welche eine Rück-
kehr zumutbar ist. Kommen wegge-
wiesene Ausländerinnen und Auslän-
der aus einem dieser Staaten oder 
aus einem Mitgliedstaat der EU oder 
der EFTA, so ist ein Vollzug der Weg-
weisung in der Regel zumutbar.
5bis Der Bundesrat überprüft den 
Beschluss nach Absatz 5 periodisch.
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6 Die vorläufige Aufnahme kann von 
kantonalen Behörden beantragt wer-
den.
7 Die vorläufige Aufnahme nach den 
Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, 
wenn die weggewiesene Person:
a.	 zu einer längerfristigen Freiheits-

strafe im In- oder Ausland verur-
teilt wurde oder wenn gegen sie 
eine strafrechtliche Massnahme 
im Sinne der Artikel 59–61 oder 
64 StGB angeordnet wurde;

b.	 erheblich oder wiederholt gegen 
die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung in der Schweiz oder im 
Ausland verstossen hat oder 
diese gefährdet oder die innere 
oder die äussere Sicherheit ge-
fährdet; oder

c.	 die Unmöglichkeit des Vollzugs 
der Wegweisung durch ihr eige-
nes Verhalten verursacht hat.

8 Flüchtlinge, bei denen Asylaus-
schlussgründe nach Artikel 53 und 54 
AsylG vorliegen, werden vorläufig 
aufgenommen.
9 Die vorläufige Aufnahme wird nicht 
verfügt oder erlischt, wenn eine Lan-
desverweisung nach Artikel 66a oder 
66abis StGB oder Artikel 49a oder 
49abis MStG oder eine Ausweisung 
nach Artikel 68 des vorliegenden 
Gesetzes rechtskräftig geworden ist.
10 Die kantonalen Behörden können 
mit vorläufig aufgenommenen Perso-
nen Integrationsvereinbarungen 
abschliessen, wenn ein besonderer 
Integrationsbedarf nach den Kriterien 
gemäss Artikel 58a besteht.
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Art. 126h	 Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom …

Für die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom ... bereits 
verfügten vorläufigen Aufnahmen gilt 
das bisherige Recht. Dies gilt auch 
für Verfahren, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens hängig sind.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fa-
kultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraft-
treten.


